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Liebe Kunden, Abonnenten und Leser!
Sie sind es gewohnt, Anfang des Jahres die Jahres-
rechnung für Ihr GRUNDEIGENTUM-Abonnement 
zu erhalten. In diesem Jahr waren wir leider durch 
Softwarefehler von Mitte Dezember bis Mitte Januar 
zumindest bei der Fakturierung komplett lahmgelegt. 
Die Fehler wurden erst am 15. Januar behoben, und 
nun arbeiten wir erstmal die Aufträge seit Dezember 
nach. 
Die Jahresrechnungen werden Ihnen vermutlich nahe 
dem Erscheinungstermin dieses Heftes zugehen.
Herzlichen Dank an alle, die schon mal bezahlt haben!

Bitte denken Sie bei der Bezahlung unbedingt daran, 
die Rechnungsnummer und die Kundennummer 
anzugeben – das wäre der Idealfall!
Wenn Sie die Überweisung bei Ihrem Online-Banking 
gespeichert haben, prüfen Sie bitte den Betrag und 
aktualisieren die Rechnungsnummer!
Zahlen Sie für Ihren Enkel, Bruder, Lebensgefährten? 
Kein Problem, aber ein kleiner Hinweis auf den Namen 
des Rechnungsempfängers wäre nicht schlecht.
Alle Zahlungen, die sich nicht eindeutig zuordnen 
lassen, werden von uns zurücküberwiesen. Das macht 
Ihnen und uns nur unnötige Arbeit.
Wenn Sie die Zeitschrift im Rahmen Ihrer Mitglied-
schaft bei einem Haus- und Grundbesitzerverein 
erhalten, zahlen Sie bitte nicht an uns, sondern den 
entsprechenden Mitgliedsbeitrag an Ihren Verein.

SEPA-Lastschrifteinzug
Wir geben die Lastschriften ca. eine Woche nach 
Rechnungsversand an die Bank, um Ihnen genügend 
Zeit zu lassen, die Bankverbindung zu prüfen und 
ggf. noch zu ändern.
Erst danach fallen bei jeder Abbuchung, die nicht 
eingelöst werden kann, Bankgebühren an, die wir 
Ihrem Kundenkonto belasten müssen.
Sollte es trotz Beachtung der vorstehenden Hinweise 
zu einer Doppelzahlung kommen, zahlen wir ohne 
Aufforderung schnellstmöglich den zu viel bezahlten 
Betrag zurück.


